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Grenzüberschreitendes UVP-Verfahren 
Erweiterung der Lagerkapazität des 
Zwischenlagers für abgebrannten 
Kernbrennstoff am Standort KKW Temelín, 
Tschechische Republik; 
UVP-G 2000 
- öffentliche Anhörung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit der Kundmachung vom 14.02.2025, hat und das Umweltministerium der Tschechischen 
Republik über die öffentliche Anhörung am 25. Februar 2025 für das Vorhaben „Zwischenlager für 
abgebrannten Kernbrennstoff am Standort AKW Temelín – Erweiterung der Lagerkapazität 
informiert. Sollte eine Teilnahme an der öffentlichen Anhörung erfolgen, beachten Sie bitte die 
Vorschriften in der beigelegten Kundmachung des tschechischen Umweltministeriums. 
 
Beilage: 
Kundmachung vom 14.02.2025 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung 
Im Auftrag: 
 
 
 
Kevin Bell 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 

 
 
 

Geschäftszeichen: 
AUWR-2023-177505/43-Be  

 
Bearbeiter/-in: Kevin Bell  

Tel: (+43 732) 77 20-12147 
Fax: (+43 732) 77 20- 21 34 09 

E-Mail: auwr.post@ooe.gv.at  
 

 
Linz, 19.02.2025 

 
 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht 
4021 Linz  •  Kärntnerstraße 10-12 
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